
Ortsgemeinde Münk  Vorlage Nr. 077/062/2019 

 

 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Ernennung des 1. Beigeordneten, 
Vereidigung und Einführung in das 
Amt 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Detlef Sadowski 
Fachbereich:  Fachbereich 1 

  Datum:  
26.08.2019 

Aktenzeichen: 
1.1.4-004-10 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-13 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich   Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

- Entfällt - 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Herr Markus Espendiller wurde in der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeindera-
tes am 02.07.2019 zum 1. Beigeordneten gewählt. 
Herr Espendiller hat mit Schreiben vom 28. Juni 2019 schriftlich die Annahme des 
Amtes, im Fall einer Wahl, erklärt. 
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Da Herr Espendiller an der konstituierenden Sitzung nicht teilnehmen konnte, erfolgt 
die Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung in der heutigen Sitzung des Orts-
gemeinderates  
 
Die Ernennung obliegt dem im Amt befindlichen Ortsbürgermeister. 
 
Ortsbürgermeister Alfred Steffens hat die nach den Bestimmungen des Landesbe-
amtengesetzes vorbereitete Ernennungsurkunde ausgefertigt und den neu gewähl-
ten 1. Beigeordneten Markus Espendiller durch Aushändigung der Ernennungsur-
kunde zum Ehrenbeamten der Ortsgemeinde Münk ernannt. 
 
Anschließend erfolgt die Vereidigung in der vorgeschriebenen Eidesformel nach § 51 
Landesbeamtengesetz und die Amtseinführung.  
 
Im Übrigen wird auf die besondere Niederschrift des 1. Beigeordneten über die Er-
nennung, Vereidigung und Einführung in das Amt verwiesen. 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2019 

Finanzhaushalt  
 2019 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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